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Ist ein schriftlicher Umlaufbeschluss im WE
per se mangelhaft?

CHRISTOPH KOTHBAUER

Jüngst hat sich Dercsaly1) mit der Willensbildung im
WE eingehender auseinandergesetzt und dabei ua
den Standpunkt vertreten, dass nur die Willensbildung
im Rahmen einer Eigentümerversammlung stets zuläs-
sig sei und demgegenüber eine Beschlussfassung in al-
ternativer Form (insb imWege eines schriftlichen Um-
laufbeschlusses) nur in besonderen Fällen erfolgen
dürfe. Im Folgenden soll diese Ansicht, derzufolge
die Möglichkeiten für eine schriftliche Willensbildung
imWE erheblich eingeschränkt wären, kritisch gewür-
digt werden.

Es ist fraglos zuzugeben, dass nach dem Willen des
Gesetzgebers die Beschlussfassung in der Eigentümer-
versammlung den Vorzug verdient (arg „vornehmlich“),
weil bei einer derartigen Willensbildung der Mei-
nungsaustausch der Miteigentümer in besonderem
Maße gewährleistet ist.2) Aus dieser unzweifelhaften
gesetzlichen Vorrangstellung aber gleichsam im Um-
kehrschluss abzuleiten, dass eine alternative Beschluss-
fassung (insb im schriftlichen Umlaufwege) mit recht-
lichen Defiziten ausgestattet sei und der Beschluss er-
folgreich anfechtbar sei, wenn nicht besondere Gründe
für eine Beschlussfassung außerhalb einer Eigentümer-
versammlung sprächen, entbehrt allerdings der
Grundlage: Eine grundsätzliche Mangelhaftigkeit von
außerhalb einer Eigentümerversammlung gefassten
Beschlüssen lässt sich mit dem Wortlaut des § 24
Abs 1 WEG nicht in Einklang bringen, kann auch
nicht mit dem Willen des historischen Gesetzgebers
erklärt werden und findet zudem in der höchstgericht-
lichen Rsp und der hL keine Deckung:

Das Gesetz ordnet ohne jegliche Einschränkung
an, dass die Beschlussfassung auch „auf andere Weise,
etwa auf schriftlichem Weg, zustande kommen“ könne,
und auch der Halbsatz „- allenfalls ergänzend zu den
in einer Eigentümerversammlung abgegebenen Erklärun-
gen -“ lässt sich (arg „allenfalls“) nur so verstehen, dass
ein schriftlicher Umlaufbeschluss eben auch völlig un-
abhängig von einer in der Eigentümerversammlung
begonnenen Willensbildung gefasst werden kann.
Auch aus den Mat zum WEG 2002 ergibt sich zwar
eine (gleichsam programmatische) Bevorzugung der
Beschlussfassung in der Eigentümerversammlung, kei-
nesfalls aber eine Diskriminierung des Umlaufbe-
schlusses derart, dass er nur unter bestimmten Voraus-
setzungen gefasst werden dürfe, ansonsten aber man-
gelhaft und daher anfechtbar sei („ . . .sind auch andere
Formen der Beschlussfassung […] zulässig, wie etwa der
schon nach bisherigem Recht mögliche ‚Umlaufbe-
schluss‘…“).3) Und auch Rsp und hM gehen keinesfalls
von der Mangelhaftigkeit eines Beschlusses aus, nur
weil dieser auf schriftlichem Wege gefasst worden ist.4)

Die Meinung, dass Beschlussfassungen außer-
halb einer Eigentümerversammlung (insb also
schriftlicheUmlaufbeschlüsse) dannmangelhaft sei-
en, wenn nicht besondere Gründe für eine alterna-
tive Beschlussfassung sprächen, ist somit de lege lata

nicht argumentierbar. Selbst wenn man ihr de lege fe-
renda folgen sollte, wäre jedenfalls auch diesbezüglich
eine wichtige Ergänzung vorzunehmen: Dercsaly
meint, dass eine alternative Beschlussfassung nur bei
unaufschiebbaren Maßnahmen, bei Bagatellbeschlüs-
sen und bei Kleinstgemeinschaften zulässig sei, sowie
dann, wenn die Präferenz für die alternative Beschluss-
fassung bei Vorliegen dafür rechtfertigender Gründe in
einer Gemeinschaftsordnung nach § 26 WEG festge-
halten werde. Eine Beschlussfassung im schriftlichen
Umlaufwege wird aber ohne weiteres auch dann jeden-
falls als zulässig anzusehen sein, wenn ihr eine Erörte-
rung des Beschlussgegenstands in einer Eigentümer-
versammlung vorangegangen ist. Denn auch in einem
solchen Fall ist ja die eingeforderte „synchrone Auseinan-
dersetzung mit unterschiedlichen Meinungen und da-
durch eine möglichst umfassende und differenzierte Mei-
nungsbildung“5) der Miteigentümer gewährleistet.

Es sollte nicht übersehen werden, dass in formeller
Hinsicht eine Beschlussfassung im Wege schriftlichen
Umlaufbeschlusses durchaus mit Sicherheiten ausge-
stattet ist, die eine Willensbildung „in der Hitze des
Gefechts“ einer Eigentümerversammlung nicht zu bie-
ten vermag und daher das haftungsrechtliche Risiko
des Verwalters für eine formell mangelhafte Beschluss-
fassung erheblich reduziert.6)

Freilich soll mit einer schriftlichen Willensbildung
nicht von vornherein ein für eine sachgerechte Wil-
lensbildung zweckmäßiger innergemeinschaftlicher
Diskussionsprozess unterbunden werden. Vielmehr
geht es darum, eine in der Praxis vielfach geübte und
gesetzlich ausdrücklich vorgesehene (!) Form der Wil-
lensbildung nicht mit dem Nimbus der Mangelhaftig-
keit zu behaften, noch dazu, wenn der damit verbun-
denen Absicht, einen der Willensbildung zugrundelie-
genden intensiven Meinungsaustausch der Miteigen-
tümer abzusichern, durch die Vorberatung des
Umlaufbeschlusses im Rahmen einer Eigentümerver-
sammlung ohnehin entsprochen wird.
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